
 

Infoblätter Community Radio

  Recht auf Kommunikation 

Recht auf Kommunikation – Eine Spurensuche in Lateinamerika 

Wer Zugang zu Medien hat und womit kommuniziert wird, ist das Ergebnis gesellschaftlicher Aushand-
lungen. Klingt gut, heißt in der Praxis aber oft, dass längst nicht alle mitreden können. Zu selten gelingt 
es der Zivilgesellschaft, ihre Ansprüche gegen Regierungen und Telekommunikationsriesen durchzu-
setzen. Lateinamerika bildet da keine Ausnahme. Anders als in Deutschland findet dort jedoch eine 
lebhafte Auseinandersetzung über das „Recht auf Kommunikation“ statt. Diese in den 1970er Jahren 
formulierte Forderung geht weit über die etablierten Garantien von Meinungs- und Informationsfreiheit 
hinaus. Ein Blick auf die  partizipativen Medienentwürfe im südlichen Amerika zeigt: die Idee hat nicht 
an Aktualität verloren. Denn ob digital oder analog, im Äther oder per Glasfaserkabel – Kommunikation 
zu gestalten bleibt eine der wichtigsten Baustellen demokratischen Zusammenlebens.

Recht auf Kommunikation – die Ursprünge

Bis heute drücken sich kommunikative Rechte vor 
allem in der Garantie freier Meinungsäußerung 
oder dem Zugang zu Informationen aus. Dieser so 
selbstverständlich erscheinende Anspruch ist das 
Ergebnis eines langen gesellschaftlichen Kampfes, 
der eng verwoben ist mit dem Streben nach demo-
kratischem Zusammenleben. Das Recht, Ideen 
auch in gedruckter Form verbreiten zu können, 
war eine der zentralen Forderungen der bürger-
lichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts. Den 
Herrschenden die Lizenzvergabe zum Drucken 
streitig zu machen ebnete den Weg zur Presse-
freiheit. Allen Fragen, wie Kommunikation und 
Medienmachen gesellschaftlich zu organisieren 
sei, stellte die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen (UN) im Jahr 1948 Empfehlungen voraus. 
Im Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte (AEMR) heißt es: „Jeder Mensch hat 

das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses 
Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unan-
gefochten anzuhängen und Informationen und 
Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne 
Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen 
und zu verbreiten.“ 

Doch der scheinbare Freibrief, Meinungen und 
Informationen auch medial grenzenlos zu zirku-
lieren, hat Grenzen in nationalen Verfassungen 
und Gesetzen. Daran äußersten in den 1960er 
Jahren Zivilgesellschaften und zwischenstaatli-
che Organisationen zunehmend Kritik. Bemän-
gelt wurden die politische Instrumentalisierung 
staatlicher Medienregulierung, die polarisie-
rende Berichterstattung im Zeichen des Kalten 
Krieges und die starke Konzentration medialer 
Produktion. Damals wurden etwa 85 Prozent 
der weltweit verbreiteten Nachrichten von nur 
vier Agenturen aus den damals tonangebenden 
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Industriestaaten generiert. Ob Pazifismus, natio-
nale Unabhängigkeitskämpfe oder Landreformen 
- viele gesellschaftlich relevante Themen konnten 
so kein breites Publikum finden. Ende der 1970er 
Jahre fanden jedoch emanzipative Forderungen 
aus der westlichen Welt mit denen der antikoloni-
alen Bewegungen zusammen – in einer Kommis-
sion der UNESCO. Zu deren 16 Mitgliedern zählten 
auch der kolumbianische Autor Gabriel García 
Marquez und der chilenische Anwalt Juan Somavia. 
Gemeinsam machten sie sich daran, Empfehlun-
gen für eine vielstimmige Welt zu sammeln.

Der 1980 veröffentlichte Bericht, der später als 
MacBride-Report bekannt wurde, forderte den 
damals zentralen Begriff des „Rechts auf Infor-
mation“ heraus. Zum einen sollte es nicht mehr 
ausschließlich um individuelle Garantien gehen. 
Auch die kommunikativen Bedürfnisse gesell-
schaftlicher Gruppen sollten mitgedacht werden. 
Zum anderen lehnte die Kommission den tech-
nisch geprägten Begriff der Information ab. Denn 
dieser enthielt zwar das Versprechen, massiv 
Nachrichten, Musik und Unterhaltung empfan-
gen zu können. Ein individueller oder kollektiver 
Anspruch, selbst Medien zu machen, ließ sich 
daraus jedoch nicht ableiten.

Stattdessen nahm die Kommission die Idee eines 
„Rechtes auf Kommunikation“ auf, die der fran-
zösische Journalist Jean d‘Arcy bereits Ende der 
1960er Jahre geprägt hatte. Sie formulierte For-
derungen und konkrete Empfehlungen, die bis 
heute Bestand haben. Ein grundsätzliches Anlie-
gen des MacBride-Reports ist die Erweiterung der 

individuellen Freiheit, seine Meinung zu sagen. 
Künftig sollte auch der Dialog und die Interaktion 
gesellschaftlicher Gruppen und Ethnien rechtlich 
gewährleistet werden. Gemeint waren damit nicht 
nur öffentliche Treffen und Unterhaltungen. Denn 
je mehr sich die Welt im Radio und Fernsehen 
drehte – und die Welt um sie  – um so entscheiden-
der schien es, diese „Medien zu demokratisieren.“

Dafür formulierte die Kommission drei Säulen. 
Zunächst sollten Kommunikationsmittel „plural“ 
gestaltet werden. Neben kommerziellen Anbietern 
sollten auch öffentliche und nicht-kommerzielle 
Medien Raum erhalten. Zugleich sollten diese 
medialen Räume „Diversität“ ausdrücken. Anstatt 
nur bekannte Formate und Nutzungsrechte zuzu-
lassen, müsse auch Platz für Neues oder bisher 
Ungehörtes sein – man denke nur an die vielen 
indigenen Sprachen. Schließlich sprach sich der 
Report auch für Partizipation in und an Medien 
aus. Dies müsse grundsätzlich allen möglich sein. 
Jede Zeitschrift, Radio- und TV-Station war ange-
halten, darauf eine praktische Antwort zu finden. 
Vor allem aber sogenannte Community-Medien 
sollten all jenen eine Stimme verschaffen, die 
bisher keinen Zugang zu Mikrofonen hatten.

Alte und neue Kommunikationsformeln

Umgesetzt wurde diese spannende Agenda eines 
„universellen Rechts auf Kommunikation und dem 
Zugang zu Information“ jedoch nie. Der Versuch, 
dieses als eigenständiges Recht in der AEMR zu 
verankern, scheiterte. Denn die USA und Großbri-
tannien unterstützten den Aufbau einer „Neuen 
Weltordnung der Information und Kommunika-
tion“ nicht. Sie kehrten der UNESCO für Jahre den 
Rücken und zogen sich politisch ganz auf wirt-
schaftsliberale Kommunikations-Theorien zurück. 
Erst 2005 und 2007, im Rahmen der Weltgipfel zur 
Informationsgesellschaft WSIS (World Summit on 
the Information Society), fand wieder eine breitere 
inhaltliche Auseinandersetzung statt. Die UN-Ver-
anstaltung fokussierte den Aufbau einer markto-
rientierten globalen Informationsgesellschaft, die 
Wissen als Ware verstand und den kostenpflichti-
gen Zugang zu Kommunikationsdienstleistungen 
harmonisieren wollte. Dem stellte das globale 
zivilgesellschaftliche Bündnis Communication 
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Rights in the Information Society (CRIS) im Vorfeld 
der Veranstaltung fundamentale Kritik entgegen: 
„Unsere Vision von Informationsgesellschaft fußt 
in einem Recht auf Kommunikation, verstanden 
als ein Mittel, das Menschenrechte erweitert und 
das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben 
der Menschen in ihren Communities stärkt.“

Während seiner fünfjährigen Existenz (2001-
2006) war CRIS das einzige transnationale 
Bündnis, das Kritik an einer neoliberalen Infor-
mationsgesellschaft und Alternativen dazu for-
mulierte. Medienaktivist*innen, NRO, Radionetz-
werke, soziale Bewegungen und auch einige linke 
Regierungen in aller Welt haben seitdem die Idee 
eines Rechts auf Kommunikation wach gehalten 
und versucht, in verbrieftes Recht zu verwandeln. 
Auch die Weltsozialforen waren seit dem ersten 
Treffen der Globalisierungskritiker*innen 2001 
im brasilianischen Porto Alegre stets ein Ort, an 
dem andere Möglichkeiten der Kommunikation 
diskutiert und erprobt wurden.

Historische Kämpfe in Lateinamerika

Die herrschenden europäischen Königshäuser 
schränkten bereits im kolonialen Lateinamerika 
das Recht auf freie Rede systematisch und repres-
siv ein. Royale Drucklizenzen regelten die Produk-
tion der aufkommenden Tagespresse und weiterer 
Schriften. Dennoch gelangte die Kunde der Revo-
lutionen im nördlichen Amerika und in Frankreich 
an die Ohren jener alphabetisierten Schichten, die 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts Unabhängigkeits-
bewegungen zwischen dem Rio Bravo und Feuer-
land anstachelten.

Auch nach Erlangen der Unabhängigkeit wurden 
bürgerliche Rechte nur zögerlich gewährt. 
Während Spanien die Pressefreiheit bereits 1812 
einführte, geschah dies in Lateinamerika erst 
schrittweise in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Unbequeme Wortmeldungen wurden 
trotzdem weiterhin unterbunden. Im Brasilien 
des 19. Jahrhunderts starben Dutzende Journalis-
ten durch die Hand von ihnen kritisierter Politiker 
und Großgrundbesitzer. In Mexiko flüchteten die 
Gründer der anarchistischen Zeitschrift Rege-
neración, Enrique und Jesus Flores Magón, vor 

staatlichen Repressionen ins Exil. Die Zensur und 
Verfolgung kritischer Schreibender fand ihre Fort-
setzung im Hörfunk und später im Fernsehen. Eta-
bliert wurden für den Rundfunk auch Gesetze, die 
Senden ohne Genehmigung zur Straftat erklärten.

Nur an einigen Orten gelang es, Ausschlüsse und 
Zensur aufzubrechen. So zum Beispiel in Bolivien, 
wo in den 1940er und 1950er Jahren Bergbauar-
beiter erfolgreich mehr als 30 Lokalradios orga-
nisierten, in spanischer Sprache und in Quechua. 
In den 1960er Jahren dann starteten befreiungs-
theologisch orientierte Basisgemeinden eine 
medienpolitische Initiative, die lange nachhallte. 
Tausende sogenannte Radioschulen wurden 
gegründet. Die Landbevölkerung sollte alphabe-
tisiert, zugleich aber auch zu kritischem Denken 
und politischer Teilhabe animiert werden. Vielen 
Regierenden ging das zu weit; die Sendegenehmi-
gungen wurden kontinuierlich zurückzogen. 

Subversion und Menschenrechtskonvention

Als militärisch-zivile Diktaturen in Südamerika 
ab Mitte der 1960er Jahre die zumindest formal-
rechtlich gewährten Garantien freier Meinungsäu-
ßerung weiter einschränkten, gewann subversives 
Medienschaffen an Bedeutung. Zeitschriften wie 
die brasilianische O Pasquim oder die argentini-
sche HUM® erfanden immer neue Tricks, um die  
Zensoren zu täuschen. Klandestine Radiostationen 
– allen voran die Guerillasender Zentralamerikas 
– ergänzten die mediale Gegenöffentlichkeit. Das 
kubanische Radio Rebelde (1958-1959) und das 



Infoblatt Recht auf Kommunikation www.npla.de4

salvadorianische Radio Venceremos (1980-1991) 
übten im Äther Kritik an den Herrschenden und 
mobilisierten gegen das Regime.

An diesem prekären und gefahrvollen Medien-
machen änderte auch die 1969 unterzeichnete 
und 1978 in Kraft getretene Amerikanische Men-
schenrechtskonvention (AMRK) der Organisation 
Amerikanischer Staaten (OAS) wenig. Erst in den 
späten 1980er Jahren erfuhr der als Pakt von San 
José bekannt gewordene Vertrag die verdiente 
Aufmerksamkeit. Seine Artikel hielten u.a. Einzug 
in die brasilianische Verfassung von 1989 und 
wurden eine feste Referenz beim Kampf für demo-
kratischere Medien. 

Artikel 13 definiert die „Freiheit des Denkens 
und der Rede“ und ist bis heute eine der umfas-
sendsten Garantien, um sich öffentlich zu Wort 
zu melden: „Jede Person hat das Recht auf Gedan-
kenfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses 
Recht schließt die Freiheit ein, Informationen und 
Gedankengut jeder Art über die Landesgrenzen 
hinweg in mündlicher, schriftlicher und gedruckter 
Form, als Kunstwerk oder durch irgendein anderes 
Mittel eigener Wahl in Erfahrung zu bringen, zu 
empfangen oder weiterzugeben.“ Des weiteren 
schließt Artikel 13 jegliche Form von Zensur aus 
und verbietet die „Einschränkung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung mittels indirekter Maß-
nahmen“, wie zum Beispiel den Missbrauch staat-
licher Kontrollen bei der Herstellung von Papier 
oder der Vergabe von Radiofrequenzen.

Demokratisierung vs. Monopole

Für die sozialen Bewegungen Lateinamerikas, 
die in den 1980er Jahren das Ende einer autori-
tären Ära einleiteten, war der Pakt von San José 
ein willkommenes Geschenk. Von Stadtteilor-
ganisationen über Frauennetzwerke bis hin zu 
Landarbeiter*innen waren alle interessiert, selbst 
Medien zu machen. Als wichtiger Verbündeter 
erwies sich der Interamerikanischer Gerichtshof 
für Menschenrechte. Dieser interpretierte den 
Pakt von San José im Jahr 1985 äußerst konkret: 
Informationen zu suchen, zu empfangen und zu 
senden sei sowohl als individuelles als auch kol-
lektives Recht zu verstehen. 

Der Gerichtshof stellte weiterhin fest, dass die 
Existenz öffentlicher oder privater Medienmono-
pole die Menschenrechte verletze. Das Recht auf 
freie Meinungsäußerung verlange zudem nach 
seiner Durchsetzung. Doch das Handeln vieler 
lateinamerikanischer Regierungen der 1990er 
Jahre widersprach diesen Prämissen, Es stand 
ganz im Zeichen neoliberaler Privatisierungsdok-
trinen, viele Staaten versteigerten Frequenzen an 
die meistbietenden Unternehmen. 

Ähnliches geschah mit den Glasfasernetzen. Doch 
das Vertrauen in die unsichtbare Hand des Marktes 
wurde enttäuscht: Bis heute müssen viele ländli-
che Regionen Lateinamerikas ohne Mobilfunk und 
schnelles Internet auskommen. Investitionen in 
kommunikative Infrastruktur lohnen hier nicht, es 
fehlt an kaufkräftigen Konsument*innen. Die bra-
silianische Regierung zog 2010 die Konsequenz 
und verstaatlichte das Glasfasernetz wieder.

Für eine aktive und gestalterische Rolle der 
Regierungen spricht sich auch die Organisation 
Amerikanischer Staaten aus. Der Bevölkerung 
müsse sowohl der Zugang zu bestehenden Kom-
munikationsdiensten als auch der Aufbau von 
partizipativen Bürgermedien ermöglicht werden. 
Die zunehmende legale Anerkennung solcher 
Community-Radios wird von Regierenden gern 
als Beleg angeführt, dass eine Pluralisierung der 
Medienlandschaften bereits stattfinde. Dieser Sicht 
widersprechen die Sonderberichterstatter*innen 
für Meinungsfreiheit der Interamerikanischen 
Menschenrechtskommission CIDH. In ihren Jah-
resberichten dokumentieren sie regelmäßig die 
ungerechtfertigte Schließung solcher Sender. 
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Auch eine Studie des zivilgesellschaftlichen Think 
Tanks „Lateinamerikanisches Observatoriums für 
Regulierung, Medien und Konvergenz“ kommt zu 
dem Schluss, dass die Medienkonzentration in 
der Region trotz punktueller Verbesserungen von 
2000 bis 2014 weiterhin zugenommen hat.

Erfolge und Rückschläge

Seit 2007 haben sieben Staaten (Argentinien, 
Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Mexiko und 
Uruguay) ihre Verfassungen bzw. Mediengesetze 
reformiert und Akzente in Richtung Pluralität 
und Diversität gesetzt. Außer Chile und Mexiko 
erwähnten alle Länder in ihren Gesetzestexten 
explizit ein abstraktes „Recht auf Kommunika-
tion“ oder „zu kommunizieren“. Dennoch wird der 
Zugang zu audiovisuellen Medien weiterhin stark 
reguliert – in Bolivien wird das explizite „Recht auf 
Kommunikation“ gar nur Pressemitarbeiter*innen 
gewährt. Dafür erkennen die Gesetze Boliviens 
und auch Ecuadors die Radios indigener Gemein-
schaften an und sichern ihnen Förderung zu. Beide 
Länder reservieren zudem – ähnlich wie Argenti-
nien und Uruguay – ein Drittel des UKW-Bands für 
Community-Radios. 

Bisher versucht sich allein das 2009 verabschie-
dete argentinische Gesetz an einer tatsächlichen 
„Dekonzentration“. Es sieht Obergrenzen für 
Radio-, TV-, und Mobilfunkfrequenzen sowie An-
teile am Kabelnetz vor. Marktbeherrschenden 
kommerziellen Unternehmen wurden Fristen 
gesetzt, sich zu verschlanken. Dank richterlicher 
Beschlüsse musste die Mediengruppe Clarín 
jedoch letztlich keine einzige Frequenz räumen. 
Die 2015 gewählte argentinische Regierung gilt 
zudem als unternehmerfreundlich. Sie hat für die 
Kommunikationsmärkte eine laissez-faire-Politik 
angekündigt. Obergrenzen beim Erwerb von 
Radiolizenzen dürften so bald endgültig wegfallen.

Es gibt aber auch Beispiele dafür, dass Regierun-
gen interessante Beiträge zum Recht auf Kommu-
nikation leisten können, wenn sie regulierend oder 
gestalterisch aktiv werden. Chile verabschiedete 
im Jahr 2010 ein spezifisches Gesetz zur Netzneu-
tralität. Dieses besagt, dass alle Inhalte im Internet 
mit der selben Geschwindigkeit befördert werden 

müssen, ganz gleich, ob es sich um das Onlinean-
gebot eines kommerziellen TV-Senders oder die 
Clips eines nicht-kommerziellen Videokollektivs 
handelt.

In Brasilien wurde im Jahr 2014 ein Internet-
Grundrechtekatalog verabschiedet, der noch 
einen Schritt weitergeht. Neben der Netzneutra-
lität stärkt er u.a. auch den Datenschutz individu-
eller Nutzer*innen. Ecuador hat an anderer Stelle 
Akzente gesetzt. In der im Jahr 2008 verabschie-
deten Verfassung werden mit dem „Recht auf 
interkulturelle und plurinationale Kommunika-
tion“ die mediale Präsenz und Ausdrucksformen 
der indigenen Bevölkerung potentiell gefördert. 
Kritiker*innen beklagen jedoch, dass diese Garan-
tien nicht immer gewährleistet seien, beson-
ders wenn wirtschaftliche Interessen ins Spiel 
kämen. In staatlich geförderten Indigena-Radios 
im Amazons zum Beispiel wurden wiederholt 
Moderator*innen ausgeschlossen, wenn sie sich 
offen gegen die Erdölförderung im Regenwald 
aussprachen.

Diese punktuellen Vorstöße sind oftmals im Dialog 
mit oder auf Druck zivilgesellschaftlicher Organi-
sationen zustande gekommen. Diese bestehen 
darauf, dass die Staaten mit der Ratifizierung des 
Pakts von San José eine Verpflichtung eingegan-
gen seien, der sie sich stellen müssten. Staatliches 
Handeln lässt sich demnach nicht länger auf ein 
– wie von der Interamerikanischen Pressegesell-
schaft – gefordertes Nicht-Eingreifen in die Presse- 
und Meinungsfreiheit reduzieren, das blind 
gegenüber sozialen und ökonomischen Aspekten 
der Kommunikation ist. Die Interamerikanische 
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Menschenrechtskommission machte bereits im 
Jahr 2002 klar: Armut und Marginalisierung 
schränken das Recht auf Meinungsäußerung ein.

Konnektivität von Oben oder erweiterte 
Rechte von Unten? 

Zu Beginn ihrer 100. Sitzungsperiode im Jahr 2000 
formulierte die Interamerikanische Menschen-
rechtskommission vier Handlungsfelder, die das 
Recht auf Kommunikation systematisch stärken 
sollen: Die Garantie eines universellen Zugangs 
zu Kommunikationsmitteln, den Abbau der Medi-
enkonzentration, die demokratische Vergabe von 
Radiolizenzen und die Stärkung von Pluralismus 
und Diversität.

Aktuelle soziale Kämpfe veranschaulichen die 
Relevanz dieser Agenda. Ein Stichwort liefert die 
Debatte um „Konnektivität“ – ein zentraler Begriff 
der Informationsgesellschaft. Konnektivität be-
schreibt die Verbindungsdichte in einem Compu-
ter-Netzwerk, wird aber vor allem herangezogen, 
um die Anzahl von Internetnutzer*innen in einer 
bestimmten Region zu beschreiben. Im Jahr 2015 
hatte in Lateinamerika nur rund die Hälfte der 
Bevölkerung Zugang zu schnellen Verbindungen. 
Den Betreibern von sozialen Netzwerken geht der 
weitere Ausbau der Kabel- und Glasfasernetze 
zu langsam voran. Deshalb bietet das privatwirt-
schaftliche Joint Venture internet.org (u.a. Face-
book, Samsung, Opera) in Bolivien, Guatemala und 
Kolumbien kostenfreien Zugang zu ausgewählten 
Internetinhalten an. 

Kritiker*innen sehen in dem eingeschränkten 
Angebot dieses „Internets für die Ärmsten“ eine 
Verletzung der Prinzipien der Netzneutralität und 
Pluralität. Sprecher*innen von indigenen Gemein-
den im Amazonas, die oftmals als potentielle Ziel-
gruppe genannt werden, fordern einen sensiblen 
Umgang mit Technologien. Sie fragen nach den 
Folgen, wenn eine bislang relativ isolierte Com-
munity unvermittelt in soziale Netzwerke katapul-
tiert wird. Organisationen wie das brasilianische 
Rede Mocambos fordern deshalb eine dialogische 
Entwicklung von Kommunikationsinfrastruktur.

Verstärkt wird in den vergangenen Jahren auch 
die unterschiedliche gesetzliche Behandlung von 
Medien und Telekommunikation diskutiert. So 
nutzen zum Beispiel Radiosender, Mobiltelefonie, 
terrestrisches digitales TV und diverse Drahtlos-
netze allesamt Radiofrequenzen. Für Übertragun-
gen im elektromagnetischen Spektrum untersagt 
Artikel 13 des Pakts von San José klar jegliche Dis-
kriminierung. Alle gesellschaftlichen Nutzungs-
vorschläge sollten gleichermaßen berücksichtigt 
werden, ganz gleich, um welches Medium und 
welche „Apparate der Nutzung“ es sich handelt. 
Die Realität ist jedoch eine andere. Community-
Radios können beispielsweise nur für das UKW-
Band Frequenzen beantragen. Und dort, wo im 
Zuge der Digitalisierung Frequenzen frei werden, 
weigern sich die Regulierungsbehörden oft, zivil-
gesellschaftliche Vorschläge zu diskutieren.

Auch bestehende legale Normen verstärken 
oftmals soziale Ausschlüsse. So stehen beispiels-
weise in Argentinien, Brasilien und Chile die 
wenigen für nicht-kommerziellen Rundfunk 
verfügbaren Frequenzen jenen Gruppen zu, die 
während eines Auswahlverfahrens die meisten 
Unterstützer*innen mobilisieren. Minderheiten 
werden damit ausgeschlossen oder gegeneinan-
der ausgespielt, Gruppen mit festen Organisati-
onsformen (z.B. Kirchen, Parteien) bevorteilt.

Andere Diskussionen kreisen um die lizenzfreie 
Nutzung des elektromagnetischen Spektrums. 
Große Teile der Landbevölkerung haben immer 
noch schlechten oder keinen Radio- oder Mobil-
funkempfang. Deshalb ist vielerorts die Idee aufge-
kommen, das nicht-genehmigte Senden zu erlau-
ben und nicht länger zu kriminalisieren. So ließen 
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sich einfacher lokale Radiostationen aufbauen, 
ohne lange bürokratische Wege und polizeiliche 
Schließungen fürchten zu müssen. Zuletzt stoppte 
der brasilianische Senat im Jahr 2012 jedoch trotz 
großem zivilgesellschaftlichen Zuspruch einen 
solchen Gesetzentwurf.

Das Recht auf Kommunikation spielt auch in vielen 
weiteren sozialen Aushandlungen eine Rolle. Orga-
nisationen wie Argentina Cibersegura, die mexi-
kanische Rancho Electrónico oder die Fundación 
Karisma aus Kolumbien arbeiten zu kommunika-
tiver Sicherheit und (staatlicher) Überwachung. 
Andere, wie beispielsweise die brasilianische 
Initiative Copyfight, beteiligen sich an der Defini-
tion und Verteidigung öffentlicher digitaler Güter 
gegenüber entgrenzten Copyright-Ansprüchen.

Wieder andere beziehen sich auf das Recht auf 
Kommunikation, um weitere menschenrechtliche 
Ansprüche zu stärken, so in Argentinien. Dort 
denken NRO und Anwaltsgremien das „Recht auf 
Wahrheit“ bewusst kommunikativ. Denn bisher 
versteckten sich Regierungen stets hinter der 
Doktrin „Nationaler Sicherheit“, wenn die Zivil-
gesellschaft Informationen über den Verbleib 
„gewaltsam Verschwundener“ verlangte. Dieser 
Anspruch ist zwar international anerkannt und 
wird von den Vereinten Nationen sowie der Orga-
nisation Amerikanischer Staaten unterstützt – 
allein verbindlich einfordern lässt er sich nicht. 
Ob die gesetzliche Anerkennung des „Rechts auf 
Wahrheit“ im Rahmen kommunikativer Garantien 
mehr Erfolg hat, wird sich zeigen.

Innovative Ideen für ein partizipatives 
Medienmachen 

Die Auseinandersetzungen um kommunikative 
Rechte zeigen, wie wichtig es ist, Pluralität, Parti-
zipation und andere gesellschaftliche Ziele ständig 
neu zu diskutieren. Sozialen Bewegungen und 
zivilgesellschaftlichen Initiativen kommt dabei 
eine wichtige Mittlerrolle zu – und vielerorts sind 
ihre innovativen Vorschläge bereits heute gelebte 
Wirklichkeit. Eine spannende Entwicklung findet 
derzeit in manchen Freien und Community-Radios 
statt. In den vergangenen Jahren haben diese 
Sender ihre partizipative Praxis auf neue Formate 

und Übertragungswege wie Webradio und Strea-
ming ausgedehnt. Community-Radios stellen mit 
ihrer spezifischen Infrastruktur (Studio, Strom-
anschluss, Antenne etc.) einen idealen Ausgangs-
punkt für mediale Konvergenz dar. Hier kann 
kollektiv die Organisation und Nutzung „neuer“ 
Medien erkundet werden. Sendemasten eignen 
sich beispielsweise hervorragend für die Schaf-
fung drahtloser Internet-Zugänge. 

In Brasilien könnten solche Non-Profit-Provider 
perspektivisch sogar direkt auf das staatlich 
organisierte Glasfasernetz zugreifen. So könnten 
kostengünstige Alternativen zu den im internati-
onalen Vergleich teuren kommerziellen Anbietern 
in Lateinamerika geschaffen werden. Auch die 
Aneignung und Sozialisierung von Technologien 
würde damit fortgeschrieben. Einige Gemeinden 
organisieren unter Anleitung der NRO Instituto 
do Bem Estar bereits ihren eigenen, kollektiven 
Internetzugang. Die Organisation Artigo19 wird 
diese Erfahrungen in einem Praxis-Handbuch 
aufbereiten.

Freie und Community-Radios beteiligen sich auch 
an der konzeptuellen Neubestimmung des elekt-
romagnetischen Spektrums. Bereits im Jahr 2010 
etablierte eine interdisziplinäre internationale 
Gruppe den Begriff eines „Offenen Spektrums“. 
Die Idee dahinter: Radiofrequenzen könnten ohne 
vorherige Lizenzvergabe viel effektiver genutzt 
werden, wenn sich alle Nutzer*innen gemeinsa-
men technischen Leitlinien verpflichten würden. 
Für diese marktorientierte, technologische 
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Perspektive ist ein breiter und inklusiver Zugang 
zu Frequenzen bestenfalls ein Nebeneffekt. In 
kritischer Abgrenzung formulierten brasiliani-
sche Medienaktivist*innen, Hacker*innen und 
Wissenschaftler*innen deshalb ein Jahr später die 
Idee eines „Freien Spektrums“. Der Begriff defi-
niert Radiowellen als kommunikatives Gemeingut, 
auf das alle Menschen ein Anrecht haben. Zu einem 
Zeitpunkt, wo die Abschaltung von analogen TV- 
und Mittelwelle-Sendern potentiell Frequenzen 
verfügbar macht, ist die Gruppe daran interessiert, 
deren Nutzung öffentlich zu debattieren, anstatt 
sie an kommerzielle Telekommunikationsunter-
nehmen zu versteigern.

Bunt geht es bereits heute auf mexikanischen Fre-
quenzen zu, seit dort die Organisation Rhizomatica 
“Mobilfunk für alle“ propagiert. Die kreative Ausle-
gung bestehender Gesetze, die indigenen Gemein-
den den Betrieb eigener Kommunikationsmittel 
zusichert, machte es möglich, im südmexikani-
schen Bundesstaat Oaxaca inzwischen 19 lokale 
Mobilfunknetze aufzubauen. Nutzten die Non-
Profit-Organisation und ihre Partner anfangs noch 
Sondergenehmigungen, erhielt das Netzwerk im 
Jahr 2016 eine dauerhafte Konzession.Diese ist 
auch in vier weiteren Bundesstaaten gültig. Der 
Betrieb eines solchen Community-Mobilfunknet-
zes verbessert die Kommunikation in ländlichen 
Regionen, wo es immer noch an Festnetzen fehlt, 
und ermöglicht außerdem Ferngespräche zu fairen 
Konditionen. Statt teure Prepaidkarten kaufen zu 
müssen, können die Nutzer*innen der Commu-
nity-Mobilfunknetze über einen speziellen Server 
internationale Gespräche zum Ortstarif führen.

Eine ebenfalls im ländlichen Raum sehr erfolgrei-
che Initiative ist das Community Netzwerk Projekt 
AlterMundi aus Argentinien. So wie beim Mobilfunk 
sind in entlegenen Regionen auch Internetpro-
vider selten und deren Dienste teuer. AlterMundi 
hilft deshalb Gemeinden beim Aufbau sogenann-
ter mesh-Netzwerke. Solche lokalen Datennetze 
ermöglichen auch einen kollektiven Zugang zum 
Internet. Nötig ist dafür nicht viel mehr als ein auf 
dem Markt erhältlicher WLAN-Rooter und Freie 
Software, und schon können lokal Daten ausge-
tauscht oder gechattet werden. AlterMundi arbei-
tet auch an eigener Hardware und unterstützt den 
Aufbau freier digitaler Netze in anderen Ländern 

Lateinamerikas, um Konnektivität nach eigenen 
Vorstellungen und Bedürfnissen zu gestalten.

Auch das afro-brasilianische Netzwerk Rede 
Mocambos arbeitet an innovativen Vernetzun-
gen. Bereits vor drei Jahren begannen rund 20 
Quilombo-Gemeinden in unterschiedlichen Regi-
onen des Landes, ihr eigenes soziales Netzwerk 
zu schaffen. Das Besondere an der Plattform Bao-
baxia: Auch bei unsteten und langsamen Internet-
verbindungen gelingt das Hoch- und Runterladen 
von Daten – auch wenn es manchmal etwas länger 
dauert. Auf den angeschlossen Servern (mocuas) 
werden Interessierten Texte, Filme, Bilder und 
Audios zur Verfügung gestellt – ein ständig wach-
sender kultureller und politischer Austausch, der 
dazu beiträgt, freie digitale Territorien zu schaffen.

Neue Wege im digitalen Zeitalter

Das Recht auf Kommunikation ist nach wie vor 
ein umkämpfter Anspruch. Wie lässt sich der 
Anspruch des MacBride-Reports, „gleiche Kom-
munikationsbedingungen für alle“ zu schaffen, 
im 21. Jahrhundert verwirklichen? Diese Frage 
wird in Deutschland eher selten gestellt, in Süd-
afrika, Indien und vielen Ländern Lateinamerikas 
dafür um so intensiver diskutiert. Der salvado-
rianische Forscher und Medienaktivist Leonel 
Herrera unterscheidet in der Region derzeit drei 
Perspektiven. Die erste definiert Recht auf Kom-
munikation als gesellschaftliche Ausweitung 
der Meinungs- und Informationsfreiheit. Ihr 
verpflichtet seien vor allem soziale Bewegungen 
oder Organisationen, die sich mit Kampagnen und 
Lobbyarbeit für erweiterte bürgerliche Rechte 
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einsetzen. Eine zweite Perspektive hält dagegen 
an einem Fächer grundlegender Rechte fest, so 
zum Beispiel an Bildung, Gleichberechtigung, 
kollektiven Eigentumstiteln indigener Gemein-
schaften und natürlich auch Meinungsfreiheit. 
Nur gemeinsam und verschränkt könnten sie ein 
wirkliches Recht auf Kommunikation gewähren. 
Kritisiert wird zugleich offen, was diesem Ziel im 
Weg steht, nämlich mediale Ausschlüsse, Mono-
pole und unilaterale Informationsflüsse. Der dritte 
Ansatz schließlich definiert Kommunikation nicht 
als Ergebnis eines Rechte-Mix, sondern als Voraus-
setzung aller Verfassungs- und Menschenrechte. 
Nötig seien deshalb verbindliche internationale 
Abkommen, die die Kommunikationsbedingungen 
aller verbessern.

Die Umsetzung aller drei Rechtsverständnisse 
hat sich jedoch als schwierig erwiesen. Das Ende 
des Zyklus lateinamerikanischer Linksregierun-
gen hat marktorientierte Medien- und Kommu-
nikationspolitiken neuen Auftrieb gegeben. Der 
Sonderberichterstatter der OAS und weitere 
Beobachter*nnen befürchten den Ausbau restrik-
tiver Gesetze sowie alter und neuer Medienmono-
pole. Medien-Initiativen werden deshalb zunächst 
die Erfolge im Kleinen wie Community-Radios 
und lokale digitale Netze verteidigen müssen. 
Doch auch die zunehmende Digitalisierung der 
Kommunikationsmittel dürfen sie nicht aus den 
Augen verlieren. Denn nur so kann ihr partizipati-
ves Potential genutzt und verhindert werden, dass 
sich die digitale Kluft weiter vergrößert.

Um zivilgesellschaftlichen Forderungen Gehör zu 
verschaffen, haben 15 Nichtregierungsorganisati-
onen, darunter Articulo19, Intervozes und Amedi 
im Jahr 2016 die Lateinamerikanische Allianz für 
Diversität und Pluralismus in der Kommunikation 
gegründet. Um das Recht auf Kommunikation in 
der Region zu stärken, müssten die Nationalstaa-
ten endlich ihrer Rolle gerecht werden und die 
Meinungsfreiheit effektiv schützen, heißt es in der 
gemeinsamen Grundsatzerklärung. Zudem fordert 
das Bündnis den Abbau von Medienmonopolen, 
Reformen bei der Mediengesetzgebung und die 
staatliche Förderung nicht-kommerzieller und 
öffentlicher Medien.

Auch lateinamerikanische Menschenrechts-Insti-
tutionen werden gefordert sein. Sie könnten ein 
wichtiges Forum bilden, um gesellschaftliche For-
derungen zu unterstützen und Begriffe zu schär-
fen. Empfehlungen und Urteile des Interamerika-
nischen Gerichtshofs für Menschenrechte haben 
auf nationalstaatlicher Ebene durchaus Verände-
rungen bewirken können. Ihren Ausgangspunkt 
hatten diese meist in den Initiativen sozialer 
Bewegungen und NRO. In Brasilien drängt ein 
zivilgesellschaftliches Bündnis die Regulierungs-
behörde ANATEL derzeit zu Reformen: Die Bevöl-
kerung müsse künftig aktiv über die Nutzung von 
Radiofrequenzen mitentscheiden können – eine 
wichtige Voraussetzung für die Entstehung neuer 
drahtloser Community-Medien.

Manche Organisationen wie die Asociación de 
Radios y Programas Participativos de El Salvador 
(ARPAS) in El Salvador haben konkrete Ansprü-
che an sich selbst formuliert. Bis zum Jahr 2025 
sollen alle Mitgliedsradios des Netzwerks aus-
schließlich Freie Software (GNU-Linux) benutzen. 
Einen wichtigen Beitrag liefert mit seinem „Brief 
aus der Zukunft“ auch der Lateinamerikanische 
Verband für Rundfunkbildung ALER. Damit im 
Jahr 2020 mehr Menschen vom Recht auf Kom-
munikation Gebrauch machen können, gelte es 
heute, die Praktiken des Guten Lebens zu fördern, 
eine gemeinsame vernetzte Zusammenarbeit in 
ganz Lateinamerika anzustrengen und den Aufbau 
partizipativer Kommunikationsplattformen zu 
intensivieren.
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